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Renata Coray

«Verstindigung» — ein Zauberwort im schweizerischen
Sprachendiskurs

Begriffe haben eine wirklichkeitskonstituierende Kraft. Deren Analyse innerhalb ihres diskursiven und
sozial-historischen Kontextes erlaubt die Rekonstruktion von Sinnstrukturen und Handlungsdispositiven
einer Gesellschaft. Dieser Beitrag geht einem zentralen Begriff des schweizerischen Sprachendiskurses der
1990er Jahre nach: «Verstindigung» heisst das Zauberwort der eidgendssischen Sprachenpolitik.

Wihrend in den 1930er Jahren Sprachenpolitik primar als
Politik der Verteidigung demokratischer und freiheitlicher
Werte nach aussen konzipiert wird und in den nach-
folgenden Jahrzehnten vermehrt eine Politik der Gleichbe-
rechtigung und Erhaltung von sprachlichen Minderheiten
ins Zentrum riickt, findet seit den 1980er Jahren eine
«Wende nach innen» statt. Der heutige Sprachendiskurs
wird durch die psychologische Kategorie der «Verstin-
digung» dominiert. Die bereits in dieser psychologischen
Kategorie angelegte Konzentration auf die Beziehungs-
ebene kommt auch in der Konfiguration des Problems und
dessen Losungsvorschldge zum Ausdruck: Die Sprachen-
probleme der Schweiz werden in erster Linie als Probleme
des nationalen Zusammenlebens und als Beziehungs-
probleme zwischen Deutschschweizern und Romands
diskutiert, denen mit nie enden diirfenden Diskussionen
und bildungspolitischen Bemiihungen beizukommen ver-
sucht wird. Das vage und nie endgiiltig zu erreichende
Ziel der Verstindigung trdagt zur Perpetuierung des
Diskurses bei, was bereits einen Teil der anvisierten
Losung darstellt.

Einleitung

Die Sprachenvielfalt ist in unserem Jahrhundert immer
mehr zu einem wichtigen Element des eidgendssischen
Selbstverstindnisses geworden: In staats-, bildungs- und
medienpolitischen Debatten wird diesem Thema jeweils
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Am Institut de
journalisme et des communications sociales der Univer-
sitiat Freiburg i.U. untersuchen wir in einem Forschungs-
projekt mit dem Titel «Die Schweizer Sprachenvielfalt im
offentlichen Diskurs» die Artikulationen des nationalen
Selbstverstindnisses anhand der Debatten rund um den
Sprachenartikel der eidgendssischen Bundesverfassung.'
Dabei steht die begriffsgeschichtliche und ethnometho-
dologische Analyse von sozial-politisch relevanten Schliis-
seltexten und Grundbegriffen im Vordergrund. Das un-
tersuchte Textkorpus setzt sich zusammen aus offentlich
zuginglichen schriftlichen Dokumenten aus dem Bundes-
haus (Berichte, parlamentarische Vorstdsse und Debatten
sowie bundesritliche Botschaften) und aus Presseartikeln
in allen vier Landessprachen, die den Sprachenartikel der
Bundesverfassung thematisieren.”

Diese Texte werden als «aktive Texte» (cf. D.E. Smith
1990) innerhalb ihres sozial-historischen Kontextes un-
tersucht: Sie bilden die Realitdt nicht einfach ab, sondern
bieten aufgrund von bestimmten Begriffen und Kategorien
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bestimmte Sinnstrukturen an und betten diese in be-
stimmte Handlungsdispositive ein. Sozial-politisch rele-
vanten Begriffen kommt eine definitorische und wirk-
lichkeitskonstituierende Kraft zu. Sie priagen das Denken
und Handeln einer Gesellschaft, ja erméglichen tiberhaupt
erst die Existenz einer Gesellschaft, denn «[o]hne ge-
meinsame Begriffe gibt es keine Gesellschaft, vor allem
keine politische Handlungseinheit.» (R. Koselleck 1979:
108). Sie stehen jedoch nicht im leeren Raum: Begriffe
und deren Bedeutung sind ein wichtiges Element im
politischen Kampf. Auf dem Spiel steht die «symbolische
Macht» (P. Bourdieu 1990: 71), das politische Zusammen-
leben zu definieren. Deshalb spielen Begriffe im Kampf
um die Definition und Aufrechterhaltung von politischen
Positionen eine nicht zu unterschitzende Rolle.

Im «semantische[n] Kampf>» (R. Koselleck 1979: 113) um
die Definition und Durchsetzung einer eidgendssischen
Sprachenpolitik scheint sich in den letzten Jahren vor
allem ein Begriff durchgesetzt zu haben: derjenige der
«Verstiandigung» zwischen den Sprachgemeinschaften. Im
folgenden mochten wir auf diesen Begriff, seine zuneh-
mende Relevanz im Sprachendiskurs sowie auf die mit
ihm transportierten Vorstellungen und Handlungsanwei-
sungen beziiglich kollektiver sprachlicher Identitit und
nationaler Kohésion der Schweiz eingehen.

Die Geschichte des Verstindigungsbegriffs
im Sprachendiskurs

Seit wann und in welchem Zusammenhang finden wir den
Begriff der «Verstindigung» im schweizerischen Spra-
chendiskurs? Diese Frage soll anhand des Auftauchens
dieser psychologischen Kategorie in der Bundesverfas-
sung sowie in der nationalen Sprachenpolitik, insbeson-
dere in parlamentarischen Vorstossen und Debatten, unter-
sucht werden.

«Verstindigung» und Bundesverfassung

Die schweizerische Bundesverfassung als eine Art «ver-
fasster nationaler Identitédt» (cf. D. Brithmeier 1991) und
als Destillat und Konzentrat der nationalpolitischen Spra-
chendebatten zeigt uns, dass Begriff und Vorstellung der
zu fordernden «Verstindigung» zwischen den Sprach-
gemeinschaften erst spdt Eingang gefunden haben in
dieses Werk. Im Entwurf zur ersten Bundesverfassung von
1847 finden wir keinen Artikel zum Thema Sprache. Erst
im letzten Moment erhilt die Bundesverfassung von 1848
doch noch einen Sprachenartikel. Dieser lautet:
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«Art. 109

Die drei Hauptsprachen der Schweiz, die deutsche, fran-
zOsische und italienische, sind Nationalsprachen des Bun-
des.» (nach H. Weilenmann 1925: 219)

In der Totalrevision der Bundesverfassung von 1874 wird
der Sprachenartikel diskussionslos iibernommen, lediglich
die Artikelnummer dndert. 1938 erfolgt eine erste Revi-
sion des Sprachenartikels: Ritoromanisch wird in der
Volksabstimmung offiziell als schweizerische National-
sprache anerkannt und dies mit einem ausserordentlich
hohen Ja-Stimmenanteil von 92%:

«Art. 116

! Das Deutsche, Franzosische, Italienische und Rito-
romanische sind die Nationalsprachen der Schweiz.
Als Amtssprachen des Bundes werden das Deutsche,
Franzosische und Italienische erkldrt.» (Bundes-
verfassung 1983: 46)

In der Revision des Sprachenartikels von 1996, die mit
einem Ja-Stimmenanteil von 76% gutgeheissen wird,
erlangt das Ratoromanische den Status einer sogenannten
Teilamtssprache. Gleichzeitig erhalten die bisherigen bun-
desritlichen Unterstiitzungsmassnahmen zugunsten der
rdtoromanischen und italienischen Sprache eine explizite
Verfassungsgrundlage. Erst mit dieser Revision von 1996
findet die Verpflichtung von Bund und Kantonen, die
«Verstindigung und den Austausch unter den Sprach-
gemeinschaften» zu fordern, Eingang in die Bundes-
verfassung:

«Art. 116
' Deutsch, Franzosisch, Italienisch und Ritoromanisch

sind die Landessprachen der Schweiz.

Bund und Kantone fordern die Verstindigung und den
Austausch unter den Sprachgemeinschaften.

Der Bund unterstiitzt Massnahmen der Kantone
Graubiinden und Tessin zur Erhaltung und Forderung
der riatoromanischen und der italienischen Sprache.
Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Franzosisch
und Italienisch. Im Verkehr mit Personen ritoroma-
nischer Sprache ist auch das Ritoromanische Amts-
sprache des Bundes. Das Gesetz regelt die Einzel-
heiten.»

(Volksabstimmung vom 10. Mirz 1996: 2; Hervorhebung
durch die Autorin)

In der Totalrevision der Bundesverfassung von 1998 wird
dieser eben erst revidierte Sprachenartikel interessan-
terweise nicht einfach iibernommen, sondern erneut verin-
dert und erweitert. Der Absatz zur Verpflichtung von
Bund und Kantonen, die Verstindigung und den Aus-
tausch zwischen den Sprachgemeinschaften zu fordern,
wird jedoch fast wortwortlich iibernommen:’

«Art. 18 Sprachenfreiheit

Die Sprachenfreiheit ist gewihrleistet.»

;<Art. 70 Sprachen
Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Fran-
z6sisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rito-
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romanischer Sprache ist auch das Ritoromanische
Amtssprache des Bundes.
Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das
Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften zu
wahren, achten sie auf die herkdmmliche sprachliche
Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Riicksicht
auf die angestammten sprachlichen Minderheiten.
Bund und Kantone fordern die Verstindigung und den
Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften.
*  Der Bund unterstiitzt die mehrsprachigen Kantone bei
der Erfiillung ihrer besonderen Aufgaben.
> Der Bund unterstiitzt Massnahmen der Kantone
Graubiinden und Tessin zur Erhaltung und Férderung
der ritoromanischen und der italienischen Sprache.»
(Die neue Bundesverfassung 1998: 8, 18; Hevorhebung
durch die Autorin)

Was ist zwischen 1938 und 1996 passiert? Welche
offentlichen Ereignisse und Debatten haben dazu gefiihrt,
dass im Sprachenartikel ein Absatz zur Forderung von
Verstandigung und Austausch zwischen den Sprach-
gemeinschaften eingefithrt werden musste? Die folgende
grobe Ubersicht iiber die Schwerpunkte der eidgends-
sischen Sprachenpolitik ab den 1930er Jahren soll eine
bessere sozial-historische Kontextualisierung und Situie-
rung des Verstindigungsdiskurses ermoglichen.

«Verstiindigung» und nationale Sprachenpolitik

In der ersten Hilfte des 20. Jahrhunderts beschiftigen
immer wieder Subventionsforderungen der Kantone Tes-
sin und Graubiinden die eidgenossische Sprachenpolitik:
Diese beiden Kantone und deren italienisch- und ro-
manischsprachige Primarschulen werden vom Bund
unterstiitzt zur «Wahrung und Forderung [ihrer] kultu-
rellen und sprachlichen Eigenart» (Botschaft vom 29. 9.
1930).* 1935 fordert eine Eingabe aus Graubiinden die
Anerkennung des Ritoromanischen als Nationalsprache.
Deren Aufnahme als «quarta lingua» in die Bundesver-
fassung wird in der Offentlichkeit als demonstrative Ver-
teidigung eidgenossischer Werte wie Einheit, Foderalis-
mus, Solidaritit, Demokratie und Freiheit gegen aussen
bzw. gegen die irredentistischen Tendenzen aus dem
faschistischen Italien dargestellt:’

«Ich bitte Sie [...], einstimmig die Vorlage des Bundes-
rates anzunehmen, damit die Abstimmung schon in diesem
Saale [im Nationalrat; A.d.A.] eine Kundgebung werde fiir
die Erhaltung jenes Geistes, der das Wesen und die Seele
unseres eidgenossischen Staatsgedankens ausmacht, den
Geist der Zusammengehorigkeit, des Rechtes, der Gerech-
tigkeit und der Freiheit.» (Bundesrat Philipp Etter, aB NR
7.12.1937: 729)

Bis zu diesem Zeitpunkt werden nicht Austausch und
gegenseitige Verstindigung zwischen den Sprachgemein-
schaften als staatserhaltende Notwendigkeit konzipiert,
sondern Gleichberechtigung sowie Erhalt und freie Entfal-
tung der verschiedensprachigen sogenannten «Volker-
schaften» in der Schweiz.

Nach dem Zweiten Weltkrieg finden wir verschiedene
Themenschwerpunkte in der nationalen Sprachenpolitik:
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Die bereits vor dem Krieg getitigten Bundessubventionen
an die Kantone Tessin und Graubiinden zur Wahrung und
Forderung ihrer Sprachen und Kulturen werden regel-
missig erhoht. Ab 1950 werden immer wieder Mass-
nahmen zugunsten einer angemesseneren Vertretung der
sprachlichen Minderheiten in der allgemeinen Bundes-
verwaltung gefordert. Dazu gehort auch die Unterstiitzung
der seit 1944 bestehenden franzésischsprachigen Schule in
Bern. Bis Ende der 1970er Jahre finden wir viele
parlamentarische Vorstdsse zur sogenannten Jurafrage, die
von der Zunahme eines ethnolinguistischen Bewusstseins
zeugen.® Ab 1960 und vor allem seit 1980 hiufen sich
parlamentarische Vorstosse zugunsten einer besseren
Berticksichtigung der italienischen Amtssprache auf Bun-
desebene und im gesamtschweizerischen Bildungswesen.
Seit den 1970er Jahren finden wir auch Vorstosse zur
Sicherung des Empfangs der ersten Radio- und Fernseh-
programme der verschiedenen Sprachregionen in der gan-
zen Schweiz. Und ab den 1980er Jahren werden parla-
mentarische Vorstdsse zugunsten einer Revision der eid-
genossischen Sprachengesetzgebung eingereicht, um die
bedrohten Minderheitensprachen, insbesondere das Rito-
romanische, besser erhalten und fordern zu konnen.’

Erst anfangs der 1980er Jahre stossen wir auf die ersten
parlamentarischen Interventionen, die sich nicht primir
mit Erhalt, besserer Priasenz oder gerechterer Behandlung
einer Minderheitensprache befassen, sondern den Bezie-
hungsaspekt zwischen den verschiedenen Sprachgruppen
in der Schweiz ins Zentrum riicken. Die drei wichtigsten
parlamentarischen Vorstosse, die die Beziehungen zwi-
schen den Sprachregionen, in erster Linie zwischen der
franzosischen und deutschen Schweiz problematisieren,
stammen alle aus dem biirgerlichen Lager: Das Postulat
der CVP-Fraktion mit dem Titel «Erhaltung des Sprach-
friedens. [...]» sieht im abnehmenden «Republikbewusst-
sein» und in der zunehmenden Virulenz von Gedanken an
«Ethnien und Sprachblécken» eine Gefahr fiir den schwei-
zerischen Sprachfrieden; vor allem in der Westschweiz sei
das Gefiihl entstanden, durch die Deutschschweiz domi-
niert zu werden (cf. aB NR 18.3.1983: 515f.). Auch die
Motion des Ziircher FDP-Nationalrates Miiller mit dem
Titel «Einvernehmen zwischen den Sprachregionen» kon-
statiert ein sich verschlechterndes «Einvernehmen» und
fordert den Abbau von «Hindernissen der Verstindigung»,
insbesondere die Verbesserung der Sprachenkenntnisse
und eine Einschrinkung des Mundartgebrauchs (cf. aB
NR 9.10.1987: 1440f.). Die dritte relevante parlamen-
tarische Intervention schliesslich, die der Sorge um den
nationalen Zusammenhalt bzw. um die nationale Identitit
Ausdruck verleiht, stammt vom Biindner SVP-Stinderat
Gadient und Genfer FDP-Nationalrat Petitpierre. Ihr
Postulat «Nationale Identitdt. Starkung» fordert nicht nur
kulturelle und medienpolitische, sondern auch wirt-
schaftliche Massnahmen zur stirkeren Integration und
ausgeglicheneren  wirtschaftlichen Entwicklung aller
Landesteile (cf. aB SR 16.6.1988: 292ff.). Angesichts
dieser zunehmenden Sensibilisierung nicht nur fiir Erhalt
und Forderung von bedrohten Landessprachen, sondern
auch fiir die gegenseitigen sprachregionalen Beziehungen
erstaunt es nicht, dass seit den 1990er Jahren quasi jede
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sprach-, kultur-, bildungs- und medienpolitische Inter-
vention im Parlament in den Dienst der Forderung der
Verstindigung zwischen den Sprachgemeinschaften ge-
stellt wird.

Endgiiltig zum Durchbruch gelangt dieser Verstindi-
gungsdiskurs nach der Volksabstimmung tiber den Beitritt
der Schweiz zum EWR vom 6. Dezember 1992, in der die
mehrheitlich befiirwortenden Westschweizer durch eine
Mehrheit der ablehnenden Deutschschweizer majorisiert
werden. Noch am Tag darauf reicht der freisinnige
Baselbieter Stinderat Rhinow die Motion «Verstindigung
zwischen den Sprachgemeinschaften» ein. Darin stellt er
eine gefihrliche Vertiefung des «Graben([s] zwischen den
Sprachgemeinschaften» fest und fordert vom Bundesrat
Massnahmen zur Foérderung der Verstindigung, vor allem
zwischen der Deutschschweiz und der Romandie, im In-
teresse des nationalen Zusammenhalts (cf. aB SR 27. 4.
1993: 254ff.). Auch die Griine Berner Nationalritin
Robert sieht sich durch dieses Abstimmungsresultat dazu
veranlasst, am 18.12.1992 eine parlamentarische Initiative
einzureichen, die die «Forderung der zweisprachigen Er-
ziehung» anregt (cf. aB NR 16. 3. 1994: 396ff.). Die
ebenfalls gleich im Anschluss an diese Abstimmung einge-
setzten sogenannten Verstindigungskommissionen des
National- und Stinderates publizieren im Oktober 1993
den sogenannten «Verstindigungsbericht», der sowohl im
Parlament als auch in den Medien grosse Beachtung fin-
det. In ihrer Motion «Sprachliche und regionale Verstin-
digung in der Schweiz» fordern sie den Bundesrat dazu
auf, «der sprachlichen und regionalen Verstindigung in-
nerhalb der Schweiz bei allen Beschliissen besondere
Beachtung» zu schenken (cf. aB SR 14.12.1993: 1032ff.).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im schwei-
zerischen Sprachendiskurs seit den 1930er Jahren eine
«Wende nach innen» stattgefunden hat, die einher geht mit
der Verstirkung einer psychologisch-moralischen auf
Kosten einer politisch-rechtlichen Konzeption der schwei-
zerischen Sprachensituation:® In der Zeit vor dem Zweiten
Weltkrieg wird die Anerkennung des Ritoromanischen als
Nationalsprache nicht nur als patrimonialer Rettungsakt
fir ein altes schweizerisches Erb- und Kulturgut kon-
zipiert, sondern zugleich auch als Akt der Anerkennung
und Verteidigung zentraler schweizerischer Grundwerte
wie Recht, Freiheit und Demokratie. Seit den 1980er
Jahren, mit dem anhaltenden Riickgang des Ritoro-
manischen und mit der Motion Bundi von 1985 zur Erhal-
tung der sprachlichen Minderheiten, riickt das Rétoro-
manische erneut in den Vordergrund. Dieser vor allem in
Zusammenhang mit dem Ritoromanischen gebriuchliche
Bewahrungsdiskurs wird jedoch allmihlich durch einen
Verstiandigungsdiskurs konkurrenziert: Die zunehmenden
Auseinandersetzungen um sprachregionale wirtschaftliche
Disparititen, um sprachregional unterschiedliches Abstim-
mungsverhalten und um die sogenannte «Mundartwelle»
in der Deutschschweiz werden in der Offentlichkeit als
Zunahme von ethnolinguistischen Spannungen interpre-
tiert. Diesen Problemen wird auf politischer Ebene mit
vermehrtem Ruf nach Verbesserung der Beziehungen
zwischen den Sprachgemeinschaften zu begegnen ver-
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sucht. Seit der Abstimmung iiber den EWR-Beitritt domi-
niert dieser Verstindigungsdiskurs die Sprachendebatte
endgiiltig: Nicht mehr primir die Viersprachigkeit muss
als «Grundlage unseres Staatswesens» betont werden,
sondern die «dauernde Verstindigung iiber die eigenen
Sprachgrenzen hinweg» bzw. die guten Beziehungen
zwischen den Sprachgruppen.” Diese Verlagerung des
Schwerpunktes weg von einem Erhaltungs- hin zu einem
Verstindigungsdiskurs spiegelt sich auch in den Haupt-
zielen der bundesritlichen Legislaturplanung: Wihrend
der Legislaturplan von 1987-1991 die Kulturforderung
und die Forderung von sprachlichen Minderheiten,
insbesondere des Romanischen, als prioritire Ziele
formuliert, wird im Legislaturplan von 1995-1999 die
Starkung des nationalen Zusammehaltes als Hauptziel
aufgefiihrt (cf. Bericht iiber die Legislaturplanung 1987—
1991: 61 und 1995-1999: 3f.). Begriff und Vorstellung
der Gefihrdung der nationalen Kohision spielen im heuti-
gen politischen Diskurs der Schweiz eine zentrale Rolle,
da sich darunter nicht nur Fragen der Verstindigung
zwischen den Sprachgemeinschaften und der Beziehungen
zwischen sprachlicher Minderheit und Mehrheit, sondern
auch andere wichtige innen- und aussenpolitische Prob-
leme subsumieren lassen.

Merkmale des Verstiindigungsdiskurses

Im folgenden sollen thesenartig die wichtigsten im Ver-
stindigungsdiskurs angelegten Sinnstrukturen und Hand-
lungsdispositive dargestellt werden. Die 10 Thesen resul-
tieren aus der Analyse von umfangreichem Textmaterial
aus dem Bundeshaus, insbesondere des Verstindigungs-
berichts (1993) und der diesbeziiglichen Debatten im
National- und Stinderat. Die Thesen werden mit einigen
exemplarischen Zitaten belegt."®

Akteure des Diskurses
Sprach- vor Parteizugehorigkeit:

Zwar werden die ersten bundespolitischen Vorstdsse zur

Forderung der Verstindigung zwischen den Sprachge-
meinschaften von biirgerlichen Akteuren lanciert. Aber al-
le, unabhingig von ihrer parteipolitischen Zugehorigkeit,
befiirworten derartige Massnahmen. Die Akteure argu-
mentieren nicht als Vertreter bestimmter Parteien oder
politischer Projekte, sondern als Vertreter bestimmter
Sprachregionen und Sprachgemeinschaften:

«Wir Deutschschweizer haben vermehrt Riicksicht auf die
Anderssprachigen zu nehmen.» (Schallberger, CVP NW,
aB SR 14.12.1993: 1042; diese und alle weiteren Hervor-
hebungen durch die Autorin)

«Nous, les Romands, disons davantage aux Suisses aléma-
niques que [...]» (Delalay, CVP VS, aB SR 14.12.1993:
1041)

Parlament als pars pro toto:

Das Parlament konzipiert sich folglich selbst als Ort, an
welchem der Stand der Verstindigung zwischen den
Sprachgemeinschaften zum Ausdruck kommt und an wel-
chem konkrete Massnahmen zur Verbesserung der Ver-
standigung ergriffen werden sollen. Einige Parlamentarier
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verweisen in diesem Zusammenhang auf die noch immer
nach Sprache gruppierte Sitzordnung im Parlament:
«Bauen wir doch auch einmal den Rostigraben hier in die-
sem Parlament ab. Der Rostigraben, der sich dahin
gehend zeigt, dass die Romands hier sitzen und die
Deutschschweizer dort — dies iiber die Parteigrenzen
hinweg.» (Borer, A SO, aB NR 15.3.1994: 372)

Konfiguration des Problems

Rein schweizerisches Problem:

Die Forderung der Verstdndigung und des Austauschs
zwischen den Sprachgemeinschaften wird explizit auf die
nationalen Sprachgemeinschaften eingegrenzt. Der Ein-
bezug der auslindischen Bevolkerung, die keine der vier
Landessprachen als Erstsprache beherrscht, ist kein
Thema in diesem sehr schweizerischen Diskurs. Begriffe
wie «Verstindigung» und «viersprachige Schweiz» wer-
den denn auch bevorzugt gegeniiber internationaler kon-
notierten Begriffen wie «interkulturelle Kommunikation»
und «multikulturelle» oder «vielsprachige Schweiz»:'!

«Der [Verstindigungs]Bericht befasst sich unter anderem
mit den Begriffen «Vielsprachigkeit» und «multikulturelle
Gesellschaft». Ich mochte wiinschen, dass man in Hin-
blick auf die Massnahmen mehr von «Viersprachigkeit»
sprechen wiirde.» (Bundi, SP GR, aB NR 15.3.1994: 366)

Reduktion auf zwei Sprachgruppen und Stirkung der
Graben-Metaphorik:

Das Problem der abnehmenden Verstindigung wird pri-
mir als Problem zwischen der deutschen und franzosi-
schen Schweiz thematisiert und damit auf zwei Sprach-
regionen bzw. eine Sprachgrenze reduziert. Diese weit
verbreitete Konzeptualisierung des Verstindigungsprob-
lems als Problem zwischen zwei Sprachregionen trigt
trotz regelmissiger Kritik an der Grabenmetaphorik zu
deren Bekriftigung bei:

«Das Ergebnis der Abstimmung vom 6. Dezember 1992
hat tiefe Emotionen hervorgerufen, nicht nur wegen dem
Gewicht, das diese Vorlage fiir die Schweiz hatte, sondern
auch wegen dem entgegengesetzten Abstimmungsverhal-
ten diesseits und jenseits der Sprachgrenze.» (Verstin-
digungsbericht 1993: 26)

Ursachen und Delegation des Problems

Reduktion auf linguistische Probleme:

Als Hauptgriinde fiir das Verstindigungsproblem werden
immer wieder der zunehmende Dialektgebrauch in der
Deutschschweiz — die sogenannte «Mundartwelle» — und
die abnehmenden Sprachenkenntnisse der Schweizer ge-
nannt. Das Verstdandigungsproblem wird primir als lingui-
stisches Problem konzipiert:

«Der Bundesrat wird eingeladen, [...] Massnahmen vor-
zuschlagen, um Hindernisse der Verstindigung, wie bei-
spielsweise die iberhandnehmende Verwendung der
Mundart nicht zuletzt in den nationalen elektronischen
Medien der deutschen Schweiz, abzubauen und die bes-
sere Kenntnis der andern Landessprachen und ihrer Kul-
turen zu fordern.» (Motion Miiller-Meilen, aB NR
9.10.1987: 1440)
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Reduktion auf bildungspolitische Massnahmen und
Eigenverantwortung:

Als Hauptinstitutionen, die zur Losung des Problems
beitragen konnen, werden die Schulen und die Mas-
senmedien genannt. Analog zur Reduktion des Verstin-
digungsproblems auf ein Sprachenproblem werden wich-
tige wirtschaftspolitische Fragen nur am Rande erwihnt
und bildungspolitische Massnahmen ins Zentrum gestellt.

Die Zustindigkeit und die Handlungskompetenz der
Bundesbehérden zur Losung des Verstindigungsproblems
wird als sehr begrenzt dargestellt. Es wird primir an den
Willen und die stindigen Bemiihungen jedes Einzelnen
appelliert.

Ziele und Losungen

Nie definitiv zu erreichendes Ziel:

Verstindigung zwischen den Sprachgemeinschaften wird
nicht als Verstindigung auf ein gemeinsames politisches
Ziel hin konzipiert, sondern als Ziel in sich — auch wenn
es als nie definitiv erreichbar bezeichnet wird. Wie eine
verbesserte oder gelungene Verstindigung zwischen den
Sprachgemeinschaften konkret aussieht, wird nicht
formuliert. Der Inhalt der Verstindigung bleibt vage, die
Verwirklichung des Ziels utopisch.

Perpetuierung des Diskurses:

Das vage und nie endgiiltig zu erreichende Ziel triagt zur
Perpetuierung des Verstindigungsdiskurses bei, was selbst
bereits einen Teil der Losung darzustellen scheint (cf. Y.
Barel 1982: 40ff.). Die wiederholte Auseinandersetzung
mit dem Problem der Verstindigung und des nationalen
Zusammenhalts sowie der stindige Aufruf zu Bemii-
hungen um bessere Verstindigung iiber die Sprachgrenzen
hinweg schaffen eine soziale Bindung und ein gemein-
sames psychologisch-moralisches Ziel:

«Die Probleme zwischen den verschiedenen Regionen un-
seres Landes konnen nicht ein fiir allemal geldst werden;
sondern die Losung besteht wohl darin, dass wir die
Diskussion nie versiegen lassen; dass wir uns immer wie-
der neu und auf den verschiedenen Ebenen um Verstin-
digung und Verstindnis bemiihen; dadurch wirken wir
Verhirtungen entgegen und halten Idee und Zusam-
menhalt der Schweiz aufrecht.» (Verstindigungsbericht
1993: 4)

Art der nationalen Kohésion

Psychologisierung und Beziehungsmetaphorik:

Verstindigung ist eine psychologische Kategorie. Die
primir psychologische Konzeption des Verstindigungs-
problems zeigt sich auch in der stark prisenten Bezie-
hungsmetaphorik: Sprachgemeinschaften sollen nicht nur
«zusammenleben», sondern deren Angehérige sollen sich
im besten Fall sogar etwas «verlieben» ineinander; sie
sollten sich gegenseitig durchdringen, nicht neben-, son-
dern miteinander und durcheinander leben. Nicht Gleich-
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giiltigkeit, sondern Neugierde und Sympathie sollte das
Zusammenleben prigen:

«[...] wir sollten uns vielleicht ein wenig ineinander
verlieben, dann wiirde das Sprachenlernen, die Verstdn-
digung, das Miteinander-Leben, das Miteinander-Arbei-
ten, auch das Miteinander-Streiten vielleicht auch lust-
voller.» (Robert, G BE, aB NR 15.3.1994: 370)

. Architektonische und phySikaﬁsch-energetische Meta-

phorik:

Im Verstindigungsdiskurs wird die organisch-biologische
Metaphorik des Erhaltungsdiskurses durch eine architek-
tonische und physikalisch-energetische Metaphorik er-
setzt. Nicht Sprache als in der Erde verwurzelte Pflanze
oder zu pflegende Patientin, sondern der Abbau von
Hindernissen und Mauern sowie der Bau von Briicken
stehen im Vordergrund. Verstindigung und Austausch
zwischen den Sprachgemeinschaften wird als Kitt oder
Zement konzipiert, der die zentrifugalen Krifte einzu-
ddmmen vermag;:

«Abbiamo ora dinanzi agli occhi un rapporto e piu di venti
raccomandazioni per una migliore convivenza. Una serie
impressionante di ponti, passerelle e viadotti per superare
i presunti fossati tra le varie comunitd linguistiche.»
(Borradori, Lega TI, aB NR 15.3.1994: 372)

Abschliessend kann gesagt werden, dass die im Spra-
chendiskurs seit den 1980er Jahren virulenter werdende
Frage der Verstindigung zwischen den Sprachgemein-
schaften als offentliches Problem diskutiert wird, das letzt-
lich das Problem der nationalen Kohision betrifft. Diese
nationale Kohision und Identitit wird in langwierigen und
repetitiven Debatten immer wieder von neuem thematisiert
und problematisiert und dadurch jeweils wieder ge-
schaffen und gestirkt. Die Konzeption der nationalen
Kohision bzw. der politischen Bindung fillt jedoch in den
untersuchten sprachpolitischen Texten unterschiedlich
aus: Sie bewegt sich tendenziell weg von einem repub-
likanischen Gleichheits- und Gerechtigkeitsdiskurs hin zu
einem patrimonialen Erhaltungsdiskurs und heute vor
allem zu einem psychologisch-moralischen Verstindi-
gungsdiskurs.
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Anmerkungen

Dieses vom Schweizerischen Nationalfonds zur For-
derung der wissenschaftlichen Forschung finanzierte
Projekt (Nr. 1214-049546.96) steht unter der Leitung
von Prof. J. Widmer und l4uft seit Oktober 1997. Siehe
dazu auch den Beitrag von J. Widmer in dieser
Zeitschrift. — Ich danke J. Widmer und D. Acklin fiir
die kritische Lektiire des vorliegenden Aufsatzes.
% Alltagsprachlich wird «Text» eher fiir schriftliche und
«Diskurs» eher fiir miindliche Sprache verwendet. Im
Anschluss an die Erweiterung des Textbegriffs der
modernen Linguistik finden sich diese beiden Begriffe
jedoch oft synonym (cf. S. Titscher et al. 1998:37ff.).
Auch wir verwenden «Text» und «Diskurs» synomym,
insofern «Text» nicht in erster Linie als linguistische
Realisierung, sondern als sprachliche Handlung im
Vordergrund steht, d.h. als Text, dessen Benutzung auf
den sozial-historischen Kontext verweist — sowohl in
seinem Ausserungszusammenhang und seinen Absich-
ten, als auch in der Art und Weise, wie die im Text
besprochene Wirklichkeit beschrieben wird. Unter
«Diskurs» bzw. «Text» verstehen wir thematisch ge-
bundene miindliche und schriftliche Ausdrucksformen
in einem gesellschaftlichen Kontext (cf. D. Busse/W.
Teubert 1994:14ff.). — Das von uns untersuchte Text-
korpus stellt verstdndlicherweise bloss eine Teilmenge
des schweizerischen Sprachendiskurses dar und be-
schrinkt sich zusitzlich auf verschriftlichte Diskurse.
Diese erneute Abiinderung von Art. 116 BV ist insofern
bemerkenswert, als sie vom Parlament quasi diskus-
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sionslos angenommen worden ist, obwohl neu eine
Umschreibung des Territorialititsprinzips (Art. 70 Abs.
2 nBV) und die Einschreibung der vormals stark
umstrittenen Sprachenfreiheit als Grundrecht in die
Verfassung vorgenommen worden ist (Art. 18 nBV).

Es fillt auf, dass vor allem das Tessin mit ver-
schiedenen Vorstdssen, u.a. mit den sogenannten «ri-
vendicazioni del Ticino» (vom 21.3.1924 und 5.12.
1938), den Bund um vermehrte Unterstiitzung zur Ver-
teidigung seiner Sprache und Kultur angeht. Grau-
biinden schliesst sich diesen Forderungen in Hinblick
auf Italienisch-Graubiinden jeweils mit etwas Ver-
spitung an. Das Ritoromanische unterstiitzt der Bund
primér in Form von Subventionen an die Primarschule
(seit 1903) und an die Sprach- und Kulturorganisation
Lia Rumantscha (LR) (seit 1921).

Weitere Informationen iiber die u.a. linguistisch le-
gitimierten territorial- und machtpolitischen Anne-
xionsgeliiste Italiens finden sich bei H. DerungsBriicker
(1974:45-76).

Parallel zum zunehmenden ethnolinguistischen Be-
wusstsein spielt der Begriff der sprachlichen Minder-
heit eine immer wichtigere Rolle im Sprachendiskurs.
Heute hat er sogar Eingang in die neue Bundesver-
fassung gefunden (cf. Art. 70 Abs. 2 nBV). Aus-
fiihrlicher dazu: R. Coray (1999).

Eine chronologische Ubersicht iiber die zahlreichen
sprachenpolitischen parlamentarischen Vorstdsse zwi-

schen 1967 und 1987, die seither noch stirker zuge-
ommen haben, findet sich in: G. Andrey (1988:42-47).
Diese Wende kommt auch in der Verlagerung des
Sprachgebrauchs weg vom Begriff «Sprachgruppe» hin
zum Begriff «Sprachgemeinschaft» zum Ausdruck, der
eine stirkere ethnolinguistische Zusammengehdrigkeit
konnotiert.

Siehe z.B. die Botschaft vom 17.9.1990 zur Mobilitits-
forderung im Bildungsbereich (BBl III 1990:1063)
oder die schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
zur Moion Miiller-Meilen vom 19.8.1987 (aB NR
9.10.1987: 440).

Die integralen Debatten zum Verstindigungsbericht
finden sich in: aB SR 14.12.1993:1032-1046 und aB
NR 15./16.3.1994:362-392.

Noch im Bericht der Expertenkommission des EDI
unter der Leitung von Peter Saladin (1989), auf wel-
chen sich die Botschaft des Bundesrates iiber die
Revision des Sprachenartikels (1991) stiitzt, ist regel-
massig von multikulturellen Beziehungen und von einer
vielsprachigen Schweiz die Rede. In der bundes-
ratlichen Botschaft hingegen ist kein einziges Mal mehr
die Rede von Multikulturalismus und von einer viel-,
sondern nur noch von einer viersprachigen Schweiz
(iber 30 Mal findet sich der Begriff der Vierspra-
chigkeit und dessen Varianten im Botschaftstext).

Medienwissenschaft Schweiz 2/ 1999



	"Verständigung" : ein Zauberwort im schweizerischen Sprachendiskurs

